
Einladung zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Balingen 
 
Am Mittwoch, den 26. April 2023 um 18.30 Uhr findet im Konferenztrakt der Stadthalle 
Balingen, Charlottenstr. 27 in Balingen eine nichtöffentliche Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Balingen statt.  
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

1. Begrüßung  
2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung 
3. Feststellung der anwesenden und vertretenen Mitglieder der Jagdgenossenschaft 

und der durch sie gehaltenen Flächen 
4. Beratung und Beschlussfassung über die Zulassung zur Teilnahme von Personen, an 

der Versammlung, die nicht Mitglieder der Jagdgenossenschaft sind 
5. Beschlussfassung nach § 15 Abs. 7 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) 

zur Übertragung der Verwaltung der Jagdgenossenschaft auf den Gemeinderat 
6. Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages 
7. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der 

Jagdgenossenschaft Balingen 
8. Verschiedenes 

 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft sind alle Eigentümer, der im gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk gelegenen Grundstücke, mit Ausnahme der Grundstücke, auf denen die Jagd 
ruht oder aus sonstigen Gründen nicht ausgeübt werden darf. 
 
Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft oder deren Vertreter müssen sich zu Beginn der 
Versammlung durch Reisepass oder Personalausweis ausweisen können. Die Vertretung 
eines Jagdgenossen ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Vollmacht möglich. 
Änderungen der Eigentums- und/oder Flächenverhältnisse bei bejagbaren Grundstücken 
gegenüber den Angaben im Jagdkataster sind durch Vorlage von geeigneten Unterlagen 
nachzuweisen. 
 
Die Registrierung der anwesenden, bzw. vertretenen Mitglieder der Jagdgenossenschaft und 
die Ermittlung der jeweiligen Flächenanteile erfordert einen erhöhten Zeitaufwand. 
Jagdgenossen, die an der Versammlung teilnehmen möchten, werden daher gebeten sich 
bzw. die durch sie vertretenen Jagdgenossen bis zum 21.04.2023 telefonisch (07433/170232 
oder 07433/170117) oder per E-Mail (thomas.meitza@balingen.de) bei der Stadtverwaltung 
zur Versammlung anzumelden um eine zügige Feststellung der Flächen- und 
Stimmenanteile zu ermöglichen. 
 
Um rechtzeitiges Erscheinen wird gebeten (Saalöffnung 18.00 Uhr). 
 
 
 
Ermilio Verrengia 
Bürgermeister 
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